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muß. Wird im Urteil die Unterbringung nicht angeord
net, so ist auf Ablehnung des Antrags zu erkennen.

(3) Wäre für das Strafverfahren das Reichsgericht oder 
das Oberlandesgericht in erster Instanz oder das Schwur
gericht zuständig, so tritt für dps Sicherungsverfahren die 
große Strafkammer an ihre Stelle.

Hauptverhandlung ohne Beschuldigten.
§ 429c

(1) Ist im Sicherungsverfahren das Erscheinen des Be
schuldigten vor Gericht wegen seines Zustandes unmög
lich oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung unangebracht, so kann das Gericht die Haupt
verhandlung durchführen, ohne daß der Beschuldigte zu
gegen ist.

(2) In diesem Falle ist der Beschuldigte vor der Haupt
verhandlung durch einen beauftragten Richter unter Zu
ziehung eines Sachverständigen zu vernehmen. Von dem 
Vernehmungstermin sind die Staatsanwaltschaft, der Be
schuldigte, der Verteidiger und der gesetzliche Vertreter 
zu benachrichtigen. Ihrer Anwesenheit bei der Verneh
mung bedarf es nicht.

(3) Erfordert es die Rücksicht auf den Zustand des 
Beschuldigten oder ist eine ordnungsmäßige Durchfüh
rung der Hauptverhandlung sonst nicht möglich, so kann 
das Gericht im Sicherungsverfahren nach der Verneh
mung des Beschuldigten zur Sache die Hauptverhand
lung durchführen, auch wenn der Beschuldigte nicht oder 
nur zeitweise zugegen ist.

(4) Soweit eine Bauptverhandlung ohne den Beschul
digten stattfindet, können seine früheren Erklärungen, 
die in einem richterlichen Protokoll enthalten sind, ver
lesen werden. Das Protokoll über die Vorvernehmung 
nach Abs, 2 Satz 1 ist zu verlesen,
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